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001 Verwaltungsrecht allgemein

Norm

GetränkesteuerG Wr 1971 §1 Abs1;

LAO Wr 1962 §19 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Bei dem in § 1 Abs 1 Wr GetränkesteuerG 1971 gebrauchten Ausdruck "entgeltliche Abgabe von Getränken" handelt es

sich nicht um einen im Zivilrecht vorkommenden Ausdruck. Eine Verweisung des Abgabenrechtes auf zivilrechtliche

Gesichtspunkte ist daher durch den Gesetzeswortlaut nicht angezeigt. Da § 19 Abs 1 Wr LAO der wirtschaftlichen

Betrachtungsweise den Vorzug gibt und die Getränkesteuer als Verbrauchsabgabe in erster Linie auf den Konsum an

einem bestimmten Ort abstellt besteht auch aus dem Regelungszweck kein sachgerechter Zusammenhang mit

zivilrechtlichen Vorschriften, ist doch für den Konsum von Getränken nicht die Bescha=ung der rechtlichen

Verfügungsgewalt, sondern die Verscha=ung der tatsächlichen Verfügungsgewalt des Letztverbrauchers entscheidend

(Hinweis E 8.4.1993, 81/17/0199; E VfGH 17.3.1955, Slg Nr 2796, E 28.6.1977, Slg Nr 8099). Als Letztverbraucher ist

derjenige zu verstehen, der das Getränk vom Lieferer als Letzter gegen Entgelt übernimmt, es also nicht zum

Wiederverkauf erwirbt (Hinweis E 7.10.1983, 83/17/0146).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1993:1990170383.X01

Im RIS seit

11.07.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1993/6/18 90/17/0383
	JUSLINE Entscheidung


